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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 1512 vom 5. August 2013 
der Abgeordneten Susanne Schneider und Marcel Hafke   FDP 
Drucksache 16/3734 
 
 
 
Welche Präventionsprogramme gibt es in Nordrhein-Westfalen für Erwachsene, die 
sich in pädophiler (pädosexueller) und/oder hebephiler (hebesexueller) Weise zu Kin-
dern oder Jugendlichen hingezogen fühlen? 
 
 
 
Die Ministerpräsidentin hat die Kleine Anfrage 1512 mit Schreiben vom 12. September 
2013 für die Landesregierung im Einvernehmen mit der Ministerin für Schule und Weiterbil-
dung, dem Minister für Inneres und Kommunales, dem Justizminister, der Ministerin für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung, der Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport und der Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Nach der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik NRW 2012 sind 2.688 Fälle von sexuellem 
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen erfasst. Häufige Maßnahmen zum Schutz vor se-
xuellen Übergriffen bei Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene bestehen vor allem in 
pädagogische Präventionsangeboten in Schulen und Kindergärten. Zielgruppe dieser Maß-
nahmen sind vor allem Schülerinnen und Schüler, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Durch 
Theaterstücke, Broschüren, Seminare, Veranstaltungen und Schulungen werden diese Ziel-
gruppen über sexuelle Gewalt und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen informiert. 
Diese Aktivitäten stellen ausgesprochen wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von sexuel-
len Übergriffen auf Kinder und Jugendliche dar. Dank des großen professionellen und ehren-
amtlichen Engagements von Kinderschutzzentren und Beratungsangeboten, z. B. von Zart-
bitter e.V., Wildwasser e.V., MuMM e.V., Eigen-Sinn e.V., AEB Dortmund e.V., Deutscher 
Kinderschutzbund e.V. und vielen anderen, wird Opfern eine Anlaufstelle geboten, in der sie 
Unterstützung und Hilfe erfahren. Weiterhin übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dieser Organisationen die überaus wichtige Aufgabe der Aufklärung über sexualisierte Ge-
walt. Für die medizinische und psychologische Behandlung der minderjährigen Opfer von 
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sexuellen Übergriffen stehen in Nordrhein-Westfalen rund 22 Opfer- und Gewaltambulanzen 
zur Verfügung. 
 

Für Erwachsene mit pädophiler und/oder hebephiler Neigung gibt es in ganz Deutschland 
hingegen nur wenige Anlaufstellen. Im Rahmen des Präventionsprogrammes „Kein Täter 
werden“ erhalten derzeit Menschen in sieben Ländern (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Sachsen und Bayern) ein kostenloses und durch die 
Schweigepflicht geschütztes Beratungs- und Behandlungsangebot. In Nordrhein-Westfalen 
wird dieses Projekt nicht umgesetzt. 
Durch das Beratungsangebot und durch therapeutische Maßnahmen des Programms „Kein 
Täter werden“ erhalten die betroffenen Personen Unterstützung, um sexuelle Übergriffe 
durch direkten körperlichen Kontakt oder indirekt durch den Konsum oder die Herstellung 
von Missbrauchsabbildungen im Internet (so genannte Kinderpornografie) zu verhindern. 
Laut bayerischen Angaben konnte in den letzten drei Jahren auf diese Weise 218 Erwach-
sene anonym geholfen werden. Auch in den weiteren Programmländern wird das Präventi-
onsangebot stark nachgefragt. So haben sich in Berlin seit 2005  1.500 Menschen bei der 
Beratungsstelle in der Charité gemeldet.  
 
Im Hinblick auf den Schutz von Kindern macht eine Therapie, die potenzielle Täter erreicht, 
für unsere Kinder die Welt ein Stück sicherer. 
 
Ein entsprechendes Therapieangebot sollte als weiteren Effekt den Rückgang der rechtlich 
zu verfolgenden Straftaten von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen nach 
sich ziehen. 
 
Neben den pädagogischen Präventionsmaßnahmen und der Behandlung von Opfern könnte 
es im Sinne eines effektiven Kinderschutzes auch für das bevölkerungsreichste Bundesland 
Nordrhein-Westfalen sinnvoll sein, therapeutische Präventionsmaßnahmen für Erwachsene, 
die sich in pädophiler und/oder hebephiler Weise zu Kindern und Jugendlichen hingezogen 
fühlen, anzubieten.  
 
 
1. Wie bewertet die Landesregierung den Ansatz, Erwachsene mit pädophiler 

und/oder hebephiler Neigung (präventiv) zu beraten und zu therapieren?  
 
Die Landesregierung begrüßt die Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze zur frühzeitigen 
Erkennung und Intervention bei pädophilen und hebephilen Neigungen von Männern. Derar-
tige Angebote zielen auf die Verbesserung der Prävention und tragen dadurch auch dazu 
bei, dass Kinder und Jugendliche wirksam vor sexueller Gewalt geschützt und nicht Opfer 
von Straftaten werden.  
 
 
2. Welche Anlaufstellen gibt es in Nordrhein-Westfalen, an die sich Betroffene ano-

nym und kostenfrei wenden können?  
 
3. Inwieweit hält die Landesregierung es für sinnvoll, auch in Nordrhein-Westfalen 

ähnliche (präventive) Beratungs- und Therapieangebote nach dem Vorbild „Kein 
Täter werden“ für Personen, die sich zu Kindern und Jugendlichen in pädophiler 
und/oder hebephiler Weise hingezogen fühlen, zu schaffen?  

 
Die Fragen 2 und 3 werden im Zusammenhang beantwortet:  
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Die Zielsetzung des vom Institut für Sexualwissenschaft und Sexual-medizin der Berliner 
Charité initiierten Projekts Dunkelfeld mit primär-präventiven Diagnostik- und Therapieange-
boten für Männer mit pädophiler und hebephiler Neigung ist zu begrüßen. Unter Experten 
besteht Übereinstimmung, dass es einen bislang nicht ausreichend gedeckten Bedarf nach 
Angeboten zur therapeutischen Prävention für pädophile Männer gibt. Da es solche Anlauf-
stellen in Nordrhein-Westfalen bislang nicht gibt, hat sich die Landesregierung zur Schaffung 
eines entsprechenden Therapieangebots entschlossen und zusammen mit dem Universi-
tätsklinikum Düsseldorf die erforderlichen Vorkehrungen für den Beginn eines Präventions-
programms für Männer mit pädophiler oder hebephiler Neigung in Nordrhein-Westfalen ge-
troffen. Das Universitätsklinikum Düsseldorf wird dazu im Rahmen des Präventionsprojekts 
Dunkelfeld eine Anlauf- und Beratungsstelle etablieren. Die Landesregierung beabsichtigt, 
die für die Umsetzung des Präventionsprojekts notwendigen finanziellen Mittel zunächst für 
einen Zeitraum von drei Jahren bereitzustellen.  
 
 
4. Inwieweit plant die Landesregierung andere spezielle Maßnahmen und Angebote 

für Erwachsene mit pädophiler und/oder hebephiler Neigung auf den Weg zu 
bringen, um sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen präventiv zu 
begegnen?  

 
In dem angesprochenen Zusammenhang sind aktuell andere präventive Beratungs- und 
Therapieangebote nicht in Planung. Im Lichte der Erfahrungen mit der am Universitätsklini-
kum Düsseldorf im Rahmen des Präventionsprojektes Dunkelfeld zu schaffenden Anlaufstel-
le wird die Frage anderer spezieller Maßnahmen und Angebote aber zu prüfen sein.  
 
 
5. Wie verteilen sich in der Polizeikriminalstatistik 2012 die Fälle von sexuellem 

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in NRW? (Bitte nach Kreisen und Städ-
ten aufschlüsseln.)  

 
In der Polizeilichen Kriminalstatistik sind die Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und 
Jugendlichen nach Polizeibezirken gegliedert. Eine Aufschlüsselung nach Kreisen und Städ-
ten ist zwar grundsätzlich möglich, würde jedoch aufwändige ergänzende Recherchen und 
Aufbereitungen erfordern, die im Rahmen der Beantwortung einer Kleinen Anfrage nicht mit 
vertretbarem Aufwand zu leisten sind. Eine nach Polizeibezirken gegliederte Auflistung der 
Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen (§§ 176, 176a, 176b, 182 StGB) 
aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2012 ist als Anlage beigefügt.  
 
 
 



 






